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Amtsgericht
Hannover
Geschäfts-Nr.:
415 C 4257109
Es wird gebelen, bei allen Eingaben die
vorstehende GeSChaftsnummer anzugeben

Erlassen am: 30.04.201 0

Qa (oJ/ 6/JJ

- Kraftfahrzg_ygyeFlq'lun_g GmbH, veftr. d. d. cF l-r und$
C]

lm Namen des Volk

Urteil

ln dem Rechtsstreit

Prozess bevol lmächtigte:R9 gllsa nwä ltedlffi , üff|Är

gegen

wegen

Klägerin

Beklagte

Prozessbevo|lmächtigter:Rechtsanwa|tti,m,
lär, Geschättsteichen.*

schadensersatz aus einem Verkehrsunfall - Mietwagenkosten nach
Unfallersatztarif -

hat das Arntsgericht Hannover - Abt. 415 -
tm schriftlichen Verfahren gemäß S 495 a ZpO
durch die Richterin am Amtsgerichl prohaska

für Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
Das Urteit ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beru: tung wird gemäß g s11 Abs. 4 zpo, r icht  zugerassen.
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von der Darstetung des Tatbestandes wird gernäß s 313 a Zpo abgesehen.

Die Klage, mit der die Klägerin, die eine Autovermietung betreibt, aus abgetretenern
Recht resfliche Mietwagenkosten geltend macht, ist nicht begründet

Die Klägerin ist entgegen der Meinung der Beklagten aktiv legitimiert, auch wenn sie
aufgrund einer ihr erteilten Sicherungsabtretung den Anspruch geltend rnacht. Ein
verstoß gegen das RDG mit der Folge der Nichtigkeit gemäß g 1g4 BGB kann
vorliegend nicht festgestellt werden.

Allerdings ist die Krage nicht begründet, da die Klägerin nicht dargeregt hat,
Geschädigte vor Anmietung eines Mietwagens sich über etwaige
Anmietungsmöglichkeiten erkundigt hat. Dies stellt aber einen erheblichen
gegen die insoweit bestehende schadensminderungspflicht dar.

dass die

andere

Verstoß

c

Gemäß s 249 BGB kann ein Geschädigter, der wegen der Inreparaturgabe seines pkws
zwecks Beseitigung der schäden, die ein Dritter verursacht hat und dadurch seinenPkw nicht nutzen kann, die Kosten für die Anmietung einer gleichwertigen Ersatzsache
unter Abzug der ihm daraus en^/achsenen Vorteire erstattet verrangen.

Allerdings ist die Erstattung der Mietwagenkosten auf die erforcrerrichen Kostenbeschränkt' Dies bedeutet, dass der Geschädigte, sofern mehrere Moglichkeiten derschadensbegegnung bestehen, stets den wirtschaftlicheren weg wählen muss. Bei derAnrnietung eines Ersatzwagens führt dies regelmäßig lediglich zur Erstattung der Miet-wagenkosten nach Norrnaltarif, nicht aber nach dem sogenannten unfalersatztarif. Diesgilt auch ft ir den Fall '  dass eine Autovermietung generelr rediglich einen Tarif anbietet,der aber im Verhältnis zu dern Normaltarif überh<iht ist. Insoweit envächst demGeschädigten die verpflichtung, sich vor Anmietung eines Ersatzwagens über die Tarif-gestaltung und Angebote verschiedener Autovermietungen zu informieren, so wie esjeder NormalbLrrger tuen würde, wenn er mit der Anmietung einer Ersatzsachekonfrontiert würde und die Kosten selbst zu tragen häfte. Dem Geschädigten wird zwarnicht zugemutet, Marktanaryserr a) errreben, um so das günstigste Angebot



a2/8,6../ lg 13:58 3/4

, 3 -

(

herauszufiltern, aber er ist dennoch verpflichtet, Vergleichsangebote per Telefon oder
lnternet einzuholen, um sich dann für die seinen Umständen entsprechende
wirtschaftl ich günstige Anmietungsmögtichkeit zu entscheiden. Gegebenenfalls kann
der Geschädigte sich auch an die Haftpfl ichfuersicherung des Schädigers wenden, um
dem Risiko zu begegnen, dass die Mietwagenkosten nur teilweise von dieser erstattet
werden.

Aus alledem folgt, dass der Geschädigte die Darlegungslast für die Zugänglichkeit des
Normaltarifs trägt, er muss also vodragen und ggf. unter Beweis stellen, dass es ihm
nicht mögliclr war, eirren Pkw zum Normaltarif anzumieten. Hierzu fehlt aber
entsprechender Voff rag,

Insoweit ist der Hinweis der Klägerin nicht ausreichend, dass sie lediglich zu einem
einheitl ichen Normaltarif vermiete und zucJem auf den gewichteten Mittelwert der
Schwacke-Liste verweist- Denn grundsätzlich kann zwar in bestimmten Fällen die
Schwacke-Liste fur die Bemessung der angemessenen Mietwagenkosten herange-
zogen werden, dies entbindet den Geschädigten aber nicht von seiner Informations-
pfl icht und der Verpfl ichtung darzulegen, dass ihm ein Normaltarif nicht zugänglich war.

Demgegenitber hat die Beklagte im Einzelnen vorgetragen, dass zum fraglichen
Zeitraum für die Anmietdauer der Normaltarif ftir den betreffenden pkw-Typ sogar unter
dem Regulierungsbetrag lag. Dem karrn die Klägerin nicht rnit allgemeinen nicht
konkreten Enruägungen unter Bezugnahme auf etwaige schätzmethoden begegnen.

Da der Klägerin über den bereits regulierten Betrag hinaus ein weiterer Schadenser-
satzanspruch nicht zusteht, ist die Klage abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf g 91 ZpO.

Die Entscheidung zur vorläufigen vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in den gg 70E Nr.
1 1 , 7 1 3  Z P o .
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Entgegbn des Antrages der Klägerin ist die Berufung nicht zuzulassen, da es sich um
eine Einzelfallentscheidung handelt und die Voraussetzungen des g 511 Abs. 4 ZpO
nicht vorliegen.

Prohaska
Richterin am Amtsgericht
03.05,2010/naw.

Ausgefertigt
Hannover ,  03.05.2010

- / .rcan", -
I rüue, Justrzangestellte

als Urkundsbeamtln/Urkundsbeamt€r der
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